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Sehr gechr 

mit Ihrer o. g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
des | 

des (IFG) bitten Sie um Übersendung folgender Information: 
a 

‚Aktueller Lagebericht zu Bosnien und Herzegowina (Bericht über die asyl- und abschiebungs- et 85- 

relevante Lage)“ 

Mit Schreiben vom 15. November 2022 hat das Auswärtige Amt Ihnen mitgeteilt, dass Ihre An- 

frage nicht im Rahmen einer einfachen - und damit gebührenfreien Auskunft - beantwor { r 

den kann. Für das Heraussuchen und Zusammenstellen der angefragten Informationen sowie das 

Schwärzen von Informationen zum Schutz öffentlicher und privater Belange sei mit einer Ge- 

bühr im unteren bis mittleren Bereich des Gebührenrahmens von 15,00 bis 500,00 € zu rechnen. 

Sie wurden daher um Mitteilung gebeten, ob Sie Ihren Antrag aufrechterhalten möchten und zur 
Übernahme der Gebühr bereit seien. 

    

  
    

   

Mit E-Mail vom 5. Dezember 2022 erklärten Sie, trotz Kostenfolge am Antrag festzuhalten. 
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83 Nr. 4 IFG und $ 3Nr. La)IFG: 

al Wertende Aussagen zu zentrz ılem politischen Thema der Regierun 

$3 Nr. 4IFG und $3 Nr. La) FG: 

‚tonde Aussagen zur Menschenrechtslage _ 

.14 

    

45,7.11,16 | $3Nr.A1RG und $3 Nr. La) IEG: 

Einschätzungen zur Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Jus- 
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$3 Nr. 4 IFG und $ 3 Nr. 1a) IFG: 
Wertende Aussagen zur Funktionalität ung 
cherheitssekt \ 

$3Nr.41FG und $ 3 Nr. 1a) IRQ; 
& Aussagen zu Drittstaaten 

$3 Nr. 41FG und $3 Nr. La) FG; 
Wertende Aussagen zur behördlichen Funktio, 

Aussagen zu Rückführungen, Abschic 
| regulärer Migration. 

Nachige Auswirkungen auf internationale Beziehungen, $ 

NE. 1aIFG sicht eine Ausnahme von der Regel vor, wen 
| "heilige Auswirkungen auf internationale Bezi tionen na 

Unter internationalen Beziehungen versteht man die auswärtigen B 
Deutschland und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländ 
'schen- und überstaatlichen Organisationen, etwa der Europäischen L 

"Nationen (vel. BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 2009 \ 
Begründung des Gesetzentwurfs BTDrucks 15/4493 $, 9). 

Im vorliegenden Fall geht es um die Beziehungen der Bundesrepublik zu 
'wina, Ein von der Bundesregierung in diesen Beziehungen verfolgtes Zie 
volle Zusammenarbeit mit der Regierung zu stärken. 

gefährdet werden. Die geschwärzten Passagen enthalten wertende Aussagen 
Bosnien und Herzegowina (siche Tabelle oben). S 

‚Eine Bekanntgabe dieser Informationen kann daher nachteilige Auswi d deraußenpolischen Ziele der Bundesregierung haben, wu 
Der Inf m ‚ormationszugang kann daher gem. $3 Nr. 1 a IFG nicht uneingeschränkt 

 



herheit, $3 Nr. 1 erg 
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Schutz yon Verschlusssachen, 83 Nr. 4 IFG 

a 
usssache - Nur für den Di 

vollständigen Bekanntgabe des als „Versehl Nur aa 

Pa Herichts des Auswärtigen Amts steht $3 Nr. 4 IFGi. V. m. $ 2 der All 

lungsvorschrift zum materiellen Geheimschu
tz (Verschlusssachenan

weisung 

Die Unterlagen unterfalle 
i 

NE ANSA Gem. $2 Abs, 2 Nr. 4 VSA werden Inhalte als „VS - Nur für de 
ingesuf, bei denen die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bunde 
Deutschland oder eines Ihrer Länder nachteilig sein kann. Die Einstufung wurde aus Anl 
176 Anfrage überprüft und für die weiterhin geschwärzien Passagen bestätigt, 

Der Bericht enthält Einschätzungen und Wertungen, deren Herausgabe sich nachteilig auf 
temationalen Bezichungen und die innere und äußere Sicherheit auswirken könnte, was fol 

nachteilig für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland wäre. 

Der Bericht kann Ihnen daher nur in teilweise geschwärzter Form zugänglich gemacht 
Ihrem vollständigen Informationszugang sieht $ 3 Nr. 4 IFG entgegen, 

Kostenentscheidung: 

Für den Informationszugang wird eine Gebühr von 128,75 € erhoben. 
Die Kostenentscheidu 
bühren und Auslagen 

ing beruht auf’$ 10 IFG i. V.m. $ 1 Abs. 1 der Verordnung über nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFGGebV. 
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Spallicher Hirte vorgenommen wird. Allein der Status al 
San reich dafür nicht aus. Anhaltspunkte dafür, dass der Informationszu 

bührenhöhe nicht wirksam in Anspruch genommen werden kann, sind nicht eı 

komm, dass die erhobene Gebühr bereits sehr niedrig angesetzt ist und wede die 

Seal Kosten abdeckt noch den hierfür erforderlichen Verwaltungsautwand al 

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag i. H. y. 128,75 EUR innerhalb von 4 
das Konto der Bundeskasse: 

Name derBank: Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig, 
Kontoinhaber: Bundeskasse Halle 

IBAN: DES8 8600 0000 0086 0010.40, 
BIC: MARKDEFIS6D, 

Unter Verwendungszweck geben Sie bitte an: 880801018364, 505-IFG- 

Mit fteundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 



 


